
Bericht des Rechnungshofes R -
Agrarische Investitionsförderungen und deren Wirkungsaspekte H 

32.2 

32.3 

- die Verwaltungskontrollen vor Ort bei der Förderwerberin oder beim Förder­

werber, um die Umsetzung der Investition bzw. Einhaltung der Fördervorausset­

zungen zu prüfen. 

Der RH hielt kritisch fest, dass im Land Steiermark einzelne Bedienstete der Bezirks­

bauernkammern im sei ben Förderfall Beratungsaufgaben und Zahlstellen(teil)auf­

gaben wahrnahmen, obwohl die EU-Vorgaben eine strikte Aufgabentrennung vor­

sahen. 

Der RH empfahl der Zahlstelle AMA, von der Landwirtschaftskammer Steiermark 

bzw. von den Bezirksbauernkammern Abhilfemaßnahmen zu fordern, um Unver­

einbarkeiten bei der Ausübung der Zahlstellen(teil)funktion auszuschließen . 

(1) Die AMA teilte mit, dass sie der Empfehlung folgen werde. Die AMA werde die 

Einhaltung der vertraglich zugesicherten Pflichten der Landwirtschaftskammer 

Steiermark im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kontrollmöglichkeiten ver­

stärkt (auch vor Ort) prüfen. 

(2) Die Landwirtschaftskammer Steiermark teilte mit, dass in den Bezirksstellen die 

Antragsentgegennahme erfolge, um eine schnelle Rückmeldung für die Förderwer­

berin bzw. den Förderwerber sicherzustellen. Auch die Verwaltungskontrollen vor 

Ort bzw. Abnahmen von Investitionen würden von Bediensteten der Bezirkskam­

mern durchgeführt. Die Landwirtschaftskammer Steiermark unterziehe sich zurzeit 

einer intensiven Aufgabenreform, in der auch dieses Thema neu vereinbart werden 

solle. Mit dem nächsten ELER-Jahresbericht59 und einer neuen Profilbeschreibung 

würden die Funktionen überarbeitet und eine klare funktionale und personelle 

Trennung auf Projektebene sichergestellt. 

59 Laut Auskunft der Landwirtschaftskammer Steiermark handelte es sich um einen Jahresbericht der bewilli­

genden Stellen, in dem der Zahlstelle AMA über vorgefallene Schwierigkeiten und Auffälligkeiten in der 

Förderarbeit berichtet wurde einschließlich einer Verwaltungserklärung über den ordentlichen Geschäfts­

gang. 
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Schlussempfehlungen 

33 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

BM LFUW, Länder Oberösterreich, Steiermark und Tirol 

BMLFUW 

(1) Vor der Aufteilung der Fördermittel der Vorhabensart "Investitionen in die 

landwirtschaftliche Erzeugung" wären geeignete Parameter - bspw. der zur 

Erreichung der Förderziele notwendige Investitionsbedarf der Betriebe - zu 

erheben und bei der Mittelaufteilung zu berücksichtigen . (TZ 5) 

(2) Die Förderabwicklung der Vorhabensart IIlnvestitionen in die landwirtschaft­

liche Erzeugung" sollte wirkungsorientiert gesteuert werden . Dazu wären 

- im Einklang mit den jeweiligen Wirkungszielen der Haushaltsführung - die 

Förderziele zu präzisieren, dazugehörige Zielwerte zu definieren und anhand 

von Ziel indikatoren die Zielerreichung zu messen und zu beurteilen. (TZ 12) 

(3) Künftig wäre im Interesse einer nachhaltigen, geordneten Haushaltsführung 

von einer über das nötige Ausmaß hinausgehenden nationalen Kofinanzie­

rung abzusehen . (TZ 6) 

(4) Um eine Gesamtsicht über die insgesamt eingesetzten öffentlichen Förder­

mittel zur Vorhabensart " Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" 

und zum Programm LE 14-20 zu erhalten, wäre ein diesbezügliches Monito­

ring einzurichten . (TZ 7) 

(5) Der Ministerrat und der nationale Gesetzgeber wären zeitgerecht und trans­

parent über maßgebliche inhaltliche, budgetäre bzw. organisatorische Eck­

punkte der Programmentwürfe zum Programm ländliche Entwicklung vor 

der Programmeinreichung zu informieren. (TZ 9) 

(6) Das Wirkungsziel 2 der Untergliederung 42 wäre zu konkretisieren bzw. zu 

präzisieren, um das Erreichen des Ziels nachvollziehbarer zu machen. (TZ 13) 

(7) Bei einer Weiterentwicklung der Angaben zur Wirkungsorientierung wären 

die Maßnahmen mit Bezug zum Programm LE 14-20 näher zu spezifizieren, 

um den Beitrag der Förderungen des Programms zur Erreichung des Wir­

kungsziels klarzustellen. Damit wird die nötige Konsistenz der Angaben zur 

Wirkungsorientierung gesichert und ihre Verständlichkeit verbessert. (TZ 13) 
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(8) Zur Beurteilung von Maßnahmen auf Globalbudgetebene wäre gemäß den 

Vorgaben zur Wirkungsorientierung auf Inputindikatoren zu verzichten. 

(TZ 13) 

(9) Bei den ent sprechenden Indikatoren des Wirkungsz iels 2 wäre auch Bezug 

auf die Investitionsförderungen zu nehmen und deren Beitrag zur Erreichung 

des Wirkungszie ls nachvollziehbar darzustellen. Angesichts der feh lenden 

programmspezifischen Wirkungsind ikatoren wären diese Indikatoren auch 

zur wirkungsorientierten Steuerung der Investitionsförderungen zu nutzen. 

(TZ 13) 

(10) Bei der Zusammensetzung des Begleitausschusses zum Programm LE 14-20 

sollte auf eine ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern hinge­

wirkt werden . Die entsendenden Stellen sollten nachdrücklich auf dieses Ziel 

hingewiesen werden . (TZ 15) 

(11) Die Geschäftsordnung des Begleitausschusses zum Programm LE 14-20 

wäre mit Bestimmungen zum Umgang mit Interessenkonflikten zu ergänzen. 

(TZ 15) 

(12) Verfügbare Evaluierungsergebnisse der Ex- ante- Evaluie rung zum Programm 

LE 14-20 wären dem Begleitausschuss zur Diskussion vorzulegen. (TZ 15) 

(13) Es wäre eine systematische Analyse des Themas Gleichstellung von Frauen 

und Männern im ländlichen Raum im Programm LE 14-20 nachzuholen und 

daraus wären umsetzungsorientierte Maßnahmen abzuleiten. (TZ 16) 

(14) Die Strategie wäre eindeutig, nachvollziehbar und verständl ich zu formul ie­

ren und ein konkreter Bezug zur Vorhabensart " Investitionen in die landwirt­

schaftliche Erzeugung" wäre herzustellen. (TZ 17) 

(15) Um die wirksame Steuerung des Mitteleinsatzes zu gewährleisten, sollten die 

Ziele der Vorhabensart "Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" 

priorisiert, die Anzahl der Ziele reduziert, die Ziele eindeutig formuliert und 

mit aussagekräftigen, messbaren und spezifischen Indikatoren verknüpft 

werden. Weiters wäre allfälligen Zielkonflikten durch eine Gesamtsicht auf 

die Erreichung der einzelnen Ziele zu begegnen. (TZ 18) 

(16) Geschlechterspezifische Unterschiede der Bedarfe von Betriebsleiterinnen 

und -leitern wären zu analysieren, um daraus allfä llige Erkenntnisse für d ie 

Ziele und Planung von Vorhabensarten zu nutzen. (TZ 19) 
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(17) Förderdaten aus dem Programm LE 14-20 wären geschlechterspezifisch 

auszuwerten und anhand von Kennzahlen - etwa die durchschnittlich be­

willigten Förderungen je Bundesland - allfällige systematische Unterschiede 

im Zugang von Frauen und Männern zu den Fördermitteln zu untersuchen. 

Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung und der Auswertung der Förderdaten 

sollten bei der Konkretisierung von Gleichstellungszielen genutzt werden. 

(TZ 19) 

(18) Für die Programmperiode 2014-2020 wären umgehend programmspezifi­

sche Indikatoren zur Wirkungsmessung des Programms LE 14-20 und der 

Vorhabensart " Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" festzule­

gen und die dazu erforderliche Datenerhebung wäre sicherzustellen. (TZ 20) 

(19) Die Ergebnisse aus den Evaluierungen zum Programm ländliche Entwicklung 

wären für eine effektive Ausgestaltung der prüfungsgegenständlichen Vor­

habensart "Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" verstärkt zu 

nutzen . Aus den Erkenntn issen der Evaluierungen wären zeitgerecht Schluss­

folgerungen für etwaige Anpassungen des Programms zu ziehen. (TZ 21 ) 

(20) Die konkrete Umsetzung der Programmbewertung und -begleitung für das 

Programm LE 14-20 wäre wie z.B. in der Vorperiode in einem Evaluierungs­

handbuch festzulegen . (TZ 22 ) 

(21) Förderanträge sollten erst nach Programmgenehmigung und nach der Veröf­

fentlichung der Fördervoraussetzungen entgegengenommen werden. (TZ 23) 

(22) Die Projektumsetzung und Kostenanrechnung in Förderprogrammen wäre 

erst ab dem Zeitpunkt der Projektbewilligung zuzulassen. (TZ 23 ) 

(23) Um Transparenz und Gleichbehandlung für die Förderwerberinnen und 

-werber im Programm LE 14-20 und der Vorhabensart )nvestitionen in die 

landwirtschaftliche Erzeugung" österreichweit zu gewährleisten, sollte in be­

sonderem Maße auf die Anwendung der in der Sonderrichtlinie " LE-Projekt­

förderungen" festgelegten Fördervoraussetzungen geachtet werden . (TZ 25 ) 

(24) Für die Vorhabensart )nvestitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" 

im Programm LE 14-20 wären zielgerichtete, spezifische Auswahlkriterien zu 

entwickeln und die Mindestpunkteanzahl zu erhöhen, um die Fördermittel 

auf Projekte mit hohem Beitrag zu den Förderzielen zu konzentrieren . (TZ 28) 
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(25) Die Voraussetzungen bzw. Nachweise für die Vergabe von Punkten im Aus­

wahlverfahren von zu fördernden Projekten wären zu präzisieren und damit 

eine einheitliche Vorgangsweise sicherzustellen. (TZ 28) 

(26) Der Beitrag von Kleinstförderungen zu den Zielen der Vorhabensa rt "I nves­

titionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" im Programm LE 14- 20 soll­

te im Verhä ltnis zum Verwaltungsaufwand bei der Förderabwicklung un­

tersucht und gegebenenfalls sollten die Mindestbetragsgrenzen angepasst 

werden. (TZ 29) 

(27) Ein kriteriengestütztes Auswah lverfahren für alle Fördergegenstände der 

Vorhabensart ) nvestitionen in die landwirtschaft liche Erzeugung" im Pro­

gramm LE 14-20 wäre anzuwenden. Bei Bedarf wä re ein vereinfachtes Aus­

wahlverfahren im Verhältnis zu Art und Umfang des Fördervorhabens festzu ­

legen, um eine zielgerichtete Projektauswahl zu gewährleisten. (TZ 30) 

(28) Um über eine ausreichende Datengrundlage für die Beurtei lung der pro­

jektspezifischen Zie lerreichung und die W irksamke it der Investitionsförde­

rung zu verfügen, sollten von den Förderwerberinnen und -werbern, d ie 

mit der geplanten Investition eine Einkommensverbesserung anstreben, 

Aufzeichnungen zu den Einnahmen und Ausgaben eingefordert werden . Die 

Daten sollten über mehrere Jahre - etwa im fünfjährigen Zeitraum der Be­

haltefrist von Fördergegenständen - erfasst werden, um auch die längerfris­

tige Wi rkung der Investitionsförderung zu beu rte ilen . (TZ 31) 

(29) Die einzelbetrieblichen Aufzeichnungen von Fördernehmeri nnen und För­

dernehmern zu den Einnahmen und Ausgaben wären für Soli-1st-Verglei­

che sowie für die Evaluierung zu nutzen und Gründe für die Abweichungen 

- zumindest stichprobenmäßig - zu erheben und gesamthaft zu analysieren. 

(TZ 31) 

Länder Oberösterreich, Steiermark und Tirol 

(30) Im Interesse einer nachhaltigen Haushaltsführung wäre von einer nachfrage­

orientierten Aufstockung der Fördermittel für die Programmperiode 2014-

2020 abzusehen. (TZ 8) 

(31) Die Landesregierungen und Landt age wären zeitgerecht und angemessen 

im Vorfe ld der Programmeinreichung zum Programm ländliche Entwicklung 

einzubinden. (TZ 9) 
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(32) Von den Förderwerberinnen und -werbern sollten vollständige Anträge 

schon bei Einreichung eingefordert werden, um den zeitlichen und inhaltli ­

chen Nachbesserungsaufwand zu verringern . (TZ 24) 

(33) Im Interesse einer objektiven und einheitlichen Beurteilung von Förderan­

trägen wäre die Punktevergabe im Auswahlverfahren der Projekte nachvoll­

ziehbar zu begründen und schriftlich zu dokumentieren. (TZ 28) 

BMlFUW und Zahlstelle Agrarmarkt Austria 

(34) Im Rahmen des Programms LE 14-20 und der Vorhabensart "Investitionen in 

die landwirtschaftliche Erzeugung" wären Anleitungen für die bewill igenden 

Stellen zur Plausibilisierung der Daten in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der 

Projekte sowie die Verbesserung der Gesamtleistung und Nachhaltigkeit der 

Betriebe zu erstellen . Die Daten sollten in der Folge für die Wirkungsmes­

sung genutzt werden. (TZ 26) 

länder Oberösterreich und Tirol 

(35) Von den Förderwerberinnen und -werbern wären plausible und nachvoll­

ziehbare Projektunterlagen zu verlangen und die Anträge nach den Grund­

sätzen eines sparsamen und zweckmäßigen Fördermitteleinsatzes zu begut­

achten. (TZ 27) 

(36) Abänderungen der Förderanträge wären nur mit schriftlichem Einverständ­

nis der Förderwerberinnen und - werber durchzuführen . (TZ 27) 

l and Oberösterreich 

land Steiermark 

(37) Zur Beurte ilung von Wirkungszielen sollten Indikatoren definiert werden, die 

die beabsichtigte Wirkung der Investitionsförderungen erfassen. (TZ 14) 

(38) Um den Abstimmungs- und Steuerungsaufwand gering zu halten, wäre im 

Programm LE 14- 20 die Abwicklung von Vorhabensarten mit gleicher Ziel­

setzung - zumindest mittelfristig wie in Tirol - bei einer Stelle zu bündeln. 

(TZ 10) 

(39) Zur Beurteilung von Wirkungszielen und dazugehörigen Maßnahmen wäre 

auf Inputindikatoren zu verzichten und wären Wirkungsindikatoren festzule­

gen, die auf die erwarteten Ergebnisse abstellen. (TZ 14) 
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Land Tirol 

(40) Die Alterseinschränkung für Förderwerberinnen und -werber in der Vorha­

bensart "Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" aus dem Pro­

gramm LE 14-20 wäre zu beseitigen und eine Gleichbehandlung für die An­

tragstellerinnen und Antragsteller sicherzustellen. (TZ 25) 

Zahlstelle Agrarmarkt Austria 

(41) Von der Landwirtschaftskammer Steiermark bzw. von den Bezirksbauern­

kammern wären Abhilfemaßnahmen zu fordern, um in der Abwicklung von 

EU- Förderungen Unvereinbarkeiten bei der Ausübung der Zahlstellen(teil) 

funktion auszuschließen. (TZ 32) 

Landwirtschaftskammer Steiermark 

(42) Es wären schriftliche Vereinbarungen mit den Bezirksbauernkammern be­

züglich der Art und des Umfangs der zu erbringenden Leistungen zu treffen. 

(TZ 11) 

Wien, im April 2017 

Die Präsidentin: 

Dr. Margit Kraker 
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